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Bericht des Ausschusses für volkswirtschaftliche
Angelegenheiten

betreffend das Gesetz über die ,Teilung von Waldgrundstücken
(0. ö. Waldteilungsgesetz)

(L - 273/2 - XXI)

Das Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, BGBL Nr. 440,
mit dem das Forstwesen geregelt wird (Forst-
gesetz 1975), enthält im § 15 Abs. 1 das Verbot
der Teilung von Waldgrundstücken, "durch wel-
che die Grundstücksteile nicht mehr das für eine
Walderhaltung und eine zweckmäßige Waldbewirt-
schaftung erforderliche Mindestausmaß, aufweisen
würden". Im § 15 Abs. 2 leg. cit. wird die Landes-
gesetzgebung gemäß Art. 10 Abs. 2 B-VG. ermächtigt,
das Mindestausmaß unter Berücksichtigung, der ört-
lichen Verhältnisse sowie die Voraussetzungen für
die Bewilligung, von Ausnahmen vom Waldteilungs-
verbot festzusetzen. Der Gesetzentwurf betreffend
das O. ö. Waldteilungsgesetz stützt sich auf diese
Ermächtigung und legt fest, welChe Grundstücks-
mindestg,röß,e für die Walderhaltung und für eine
zweckmäßige Waldbewirtschaftung. notwendig ist
(§ 1 des Entwurfes). In Anlehnung an das' Rodungs-
verfahren (§§ 17 ff. des Forstgesetzes 1975) regelt der
Entwurf ferner die Voraussetzung,en für die Ertei-

"lung einer WaldteHungsbewilliglung (§ 2 des Ent-
wurfes). Neben Bestimmungen, die sich auf die An-
tragstelJung, die Parteien u. ä. beziehen (§§ 3, 4
und 5), enthält der Entwurf Regelung'en, die sicp.er-
stellen sollen, daß eine Waldteilung, grundbücher-
lich nur für den Zweck durchg,eführt wird, der
Grundlage für die Erteilung. der Bewilligung war
(§§ 6, 7, 8 und 9). Schließlich soll § 10 des Entwurfes.
der vorsieht, daß eine grundverkehrsbehördliche
Genehmigung auch auf Grund des Waldteilungs-
gesetzes versaglt werden kann, gewährleisten, daß
schon in einem möglichst frühen Stadium -:- nämlich
beim Verkauf von Waldgrundstücken - jene Maß-
nahmen g.esetzt werden können, die der Walderhal-
tung und einer zweckmäßigen Waldbewirtschaftung
dienen.

Zu § 1:

Der Entwurf sieht unter Berücksichtigung, der in
Oberösterreich g~eg,ebenen Verhältnisse vor, daß
eine Waldteilung verboten ist,. wenn Waldgrund-
stücke mit weniger als 1 ha und einer gering,eren
Breite als 40 m entstehen würden. Dadurch soll
eine weitere, den öffentlichen Interessen an der
Walderhaltung, und zweckmäßigeru Waldbewirt-
schaftung, zuwiderlaufende Zersplitterung des
Waldbesitzes verhindert werden. Diese Regelung
dient unmittelbar auch den Interessen der Wald-
eigentümer, weil eine Nutzung von Waldbestän-
den auf KleinparzeUen nur unter Schwierigkeiten
mögIich ist. So sind Fällungen auf kleinen Wald-
glrundstücken und die anschließende Bringung

der Forstprodukte ohne InanspruchnahIne be-
nachbarter Grundstücke kaum durchführbar. Fer-
ner ist die Möglichkeit einer Wiederbewaldung
von schmalen Grundstücken weg,en der Schatten-
einwirkung, umliegender Waldbestände häufig
in Frage g,estellt.

Zu § 2:

Das Forstgesetz 1975 sieht im § 15 Abs. 1 letzter
Satz vor, daß "in besonders begründeten Fällen"
Ausnahmen: vom Waldteilungsverbot zu bewilli-
gen sind. Abs. 1 des Entwurfes wiederholt die
im Forstgesetz 1975 dahingehend enthaltenen
g.rundsätzlichen Bestimmungen und legt fest, daß
Waldteilungsbewilligung,en auf Antrag von der
Bezirksverwaltungsbehörde (bzw. gemäß § 102
Abs. 1 des O. ö. Flurverfassungs-Landesgesetzes
die Agrarbehörde) zu bewillig,en sind. Als Vor-
aussetzung für die Bewilligung einer Waldtei-
lung ist das Vorliegen von öffentlichen Inter-
essen an der Waldteilung, die das öffentliche
Interesse an der Erhaltung von Grundstücken
mit dem im § 1 des Entwurfes g,eforderten Min-
destausmaß überwiegen (Abs. 2), vorgesehen.
Abs. 3 enthält in demonstrativer Aufzählung
jene Tatbestände, die das öffentliche Interesse
an einer Waldteilung begründen können. Ein
öffentliches Interesse an Waldteilungen etwa im
Sinne des § 2 Abs. 3 lit. 9 des Entwurfes wird
dann anzunehmen sein,. wenn diese der Auf-
stockung bestehender Waldgrundstücke, der
Waldgrenzenbeg,radig,ung, einer Besitzstruktur-
verbesserung, aber auch der Schaffung VOn
Waldbesitzgemeinschaften dfenen ..

§ 2 Abs. 2 und 3 des Entwurfes wurden im we-
sentlichen den vergleichbaren Bestimmungen des
Forstgesetzes 1975 über die Rodung- nachg,ebildet
(vgl. § 17 Abs. 2 und 3 des Forstgesetzes 1975).

Zu §§ 3, 4, 5 und 6 Abs. 1:

Neben dem Waldeigentümer soU in Anlel}nungl
an das Rodungsverfahren (§ 19 Abs. 2 des Forst-
gesetzes 1975) auch den in lit. b, c und d ange-
führten: Rechtsträgern das Recht zustehen, einen
Antrag auf Erteilung einer Waldteilungsbewilli-
g,ung einzubringen (§ 3 Abs. 1 des Entwurfes),
darüber hinaus aber auch jedem, der ähnliche
Maßnahmen im öffentlichen Interesse setzen will.
Die Regelungl des Antragsrechtes der zur Wahr-
nehmung der öffentlichen Interessen im Sinne
des § 2 Abs. 2 bzw. 3 Zuständigen wurde aus
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dem Rodungsverfahren übernommen (§ 19 Abs. 2
lit. b des Forstg'esetzes 1975 bzw. § 3 Abs. 1 lit. b
des Entwurfes) und dient vor allem der Verein-
fachung, der AntragsteIlung. in jenen Fällen, in
denen eine Vielzahl von Waldeigentümern aus
gleichem Anlaß Anträge zu stellen hätten. Als
Antragsberechtigte im Sinne des § 3 Abs. 1 lit. b
kommen etwa die Interessenvertretungen in
Betracht.
§ 3 Abs. 2 des Entwurfes dient der raschen und
ökonomischen Durchführung des Verfahrens.
Durch diese Regelung soll es der Bezirksverwal-
tungsbehörde ermöglicht werden, schon aus dem
Antrag; umfassende Kenntnis über den für ihre
Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt zu er-
langen.
Um dem Antragsteller im Fall einer AblEihnung
des Antrages unnötig,e Kosten zu ersparen,
wurde von einer Verpflichtung, zur Beibringung
von Teilungsplänen abg,esehen. Für die Bearbei-
tung eines Antrages soll daher die Vorlage einer
zeichnerischen Darstellung ausreichen (Abs. 3).
Für den Fall, daß eine Waldteilung. bewilligt
wird, reicht als Grundlage dieser Bewillig,ung
eine zeichnerische Darstellung aus Gründen der
Rechtssicherheit nicht aus. § 6 Abs. 1 sieht des-
halb vor, daß ein Teilungsplan gegebenenfalls
im nachhinein vorzuleg.en ist.
§ 4 des Entwurfes umschreibt in demonstrativer
Aufzählung den Kreis der Parteien des Verfah-
rens. Im Gegensatz zum Rodungsverfahren soll
auch der Pächter eines Waldg,rundstückes als ein
von der Teilung, Betroffener ParteisteIlung be-
sitzen.
§ 5 entspricht § 19 Abs. 7 des Forstgesetzes 1975.

Zu § 6 Abs. 2 und § 7:
Um spekulative Teilungsanträge und unrichtige
Angaben über den beabsichtigten Teilungszweck
mÖ9lichst zu unterbinden, soll die Wirksamkeit
der Waldteilungsbewillig,ung, eng mit dem öf-
fentlichen Interesse an der Waldteilung und der
Maßnahme verbunden werden, zu deren Ver-
wirklichung. die Waldteilung, notwendig ist
(§ 6 Abs. 2).
§ 7 Abs. I, 2 und 4 des Entwurfes enthält jene
Regelungen, die eine dem Einzelfall entspre-
chende Entscheidung der Behörde zur Wahrung,
der Zielsetzungen dieses Gesetzes ermöglichen
soll. Um zu verhindern, daß die Rechtssicherheit
durch die Fristsetzung oder ähnliche Bedingun-
gen und Auflag.en des Waldteilungsbewillig!ungs-
bescheides beeinträchtigt wird,. sollen gemäß
Abs. 3 des Entwurfes alle die Wirksamkeit des
Bescheides betreffenden Einschränkungen im
Grundbuch ersichtlich gemacht werden.

Zu § 8:
Das im § 1 enthaltene Verbot der Waldteilung
erfordert zu seiner Durchsetzung wirksame Vor-
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kehrungen. Gemäß § 8 Abs. 4 des Entwurfes soll
daher die Bezirksverwaltung,sbehörde die Lö-
schung einer Grundbuchseintragung, die mit dem
Waldteilungsgesetz in Widerspruch steht, be-
wirken können. Um jedoch zu verhindern, daß
eine einmal vorgenommene gesetzwidrige Ein-
trag,ung nach Jahren wieder rückgängig gemacht
werden muß, soll im Interesse der Rechtssicher-
heit ein Löschungsantrag nur innerhalb eines
Zeitraumes von drei Jahren ab Eintragung ein-
gebracht werden können.

Abs. 2 und 3 sollen das Grundbuchsg,ericht in
die Lage versetzen, ohne weiteres die, Frag,e der
Zulässigkeit des Teilungsantrages zu beurteilen.
Die grundbücherliche Teilung eines Grundstük-
kes soll demnach in den Fällen, in denen das
.Grundstück im Grenzkataster oder im Grund-
steuerkataster entsprechend zugeordnet ist, nur
bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Z. 1
und 2 zulässig sein.

Zu § 9:

Durch diese Bestimmung, soll vermieden werden,
daß über Waldgrundstücke nicht verfügungsbe-
rechtigte Antragsteller bei Vorlieg,en der im § 2
des Entwurfes g,eforderten Voraussetzungen eine
Teilungsbewilligung durchzusetzen vermögen.
Die Regelung wurde dem § 19 Abs. 8 des Forst-
gesetzes 1975 nachgebildet.

Zu § 10:

In der Regel geht einer Waldteilung der Ver-
kauf einer Waldfläche voraus. Sofern ein der-
artigles Rechtsgeschäft einer Bewilligung auf
Grund des O. Ö. Grundverkehrsg,esetzes bedarf,
soll schon in diesem Stadium die Möglichkeit
bestehen, die öffentlichen Interessen an der Er-
haltung von Grundstücken mit einem Ausmaß,
das für die Walderhaltung und für eine zweck-
mäßig,e Waldbewirtschaftung erforderlich ist
(§ 1 des Entwurfes), zu wahren.

Zu § 11:

Gleich dem Anhörungsrecht, das die Gemeinde
im Rodungsverfahren gemäß § 19 Abs. 5 lit. a
des Forstgesetzes 1975 besitzt, fällt auch r'das
Recht auf Anhörung auf Grund des Entwurfes in
den eigenen Wirkungsbereich und ist daher
gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG. ausdrücklich als
Angelegenheit des eig,enen Wirkungsbereiches
zu bezeichnen.

Der Ausschuß für volkswirtschaftliche Angelegen-
heiten beantragt, der Hohe Landtag möge das bei-
gefügte Gesetz über die Teilung von Waldgrund-
stücken (0. ö. Waldteilungsgesetz) beschließen.

Linz, am 22. März 1978

Dipl.-Ing. Ritzberger

Berichterstatter
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Gesetz

vom ..
über die Teilung von Waldgrundstücken

(0. ö. Waldteilungsgesetz)

Der o. Ö. Landtag, hat in Ausführung des § 15
Abs. 2 des Forstgesetzes 1975, BGBL NI. 440, be-
schlossen:

§ 1
Die Teilung von Waldgrundstücken, durch welche

die Grundstücksteile nicht mehr das für die Wald-
erhaltung und eine zweckmäß.ig,e Waldbewirtschaf-
tung erforderliche Mindestausmaß, aufweiseIlJ wür-
den, ist verboten. Das Mindestausmaß ist nur dann
g,egeben, wenn jeder Grundstücksteil eine Fläche
von mindestens 1 ha und eine Mindestbreite von
40 m aufweist.

§ 2
(1) Unbeschadet sonstiger bundes- oder landes-

gesetzlich erforderlicher Voraussetzungen für eine
Teilung von Waldgrundstücken hat die Bezirksver-
waltungsbehörde auf Antrag nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungien mit Bescheid Ausnahmen
vom Verbot gemäß § 1 zu bewilligen.

(2) Ausnahmeru gemäß Abs. 1 sind zu bewillig,en,
wenn die öffentlicheIlJ InteresseIlJ an der Teilung
eines Waldgrundstückes die öffentlichen Interessen
an der Erhaltung von Grundstücken mit einem für
die Walderhaltung, und eine zweckmäßige Waldbe-
wirtschaftung erforderlichen Mindestausmaß (§ 1)
überwiegen. .

(3) Offentliche Interessen im Sinne des Abs. 2 sind
insbesondere begründet:

a) in der Landesverteidigung, f.

b) im öffentlichen Verkehrs- und Fernmeldewesen,'

c) im Wasserbau"
d) in der Energiewirtschaft,
e) im Bergbau,

f) in der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie

g} in der Agrarstrukturverbesserung und in der Bo-
denreform.

§ 3

(1) Zur Einbringung eines Antrag,es gemäß § 2
Abs. 1 sind berechtigt:

a) der Waldeigentümer,

b) die zur Wahrnehmung der öffentlichen Inter-
essen im Sinne des § 2 Abs. 2 bzw. 3 Zuständi-
gen,

c) in den Fällen von Waldteilung,en für Eisenbahn-
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zwecke die Inhaber von Konzessionen gemäß
§ 17 des Eisel1Jbahngesetzes, BGBL NI. 60/1957,

d) in den Fällen von Waldteilungen aus Anlaß der
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Fortlei-
tung, Verteilung und Speicherungl von Energie
die Unternehmungen, die solche Anlag,en betrei-
ben, soweit zu ihren Gunsten enteignet werden
kann oder Leitungsrechte begründet werden kön-
nen sowie

e) wer sonst unter Berufung auf das Vorliegen von
öffentlichen Interessen (§ 2 Abs. 2 bzw. 3) Maß-
nahmen beabsichtigt, zu deren Verwirklichung
die Waldteilung notwendig ist.

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Waldteilungs-
bewilligung, hat auch Angaben darüber zu enthalten,
welche öffentlichen Interessen im Sinne des § 2
Abs. 2 bzw. 3 in Betracht kommen und die Maß-
nahme konkret anzuführen, zu deren Verwirk-
lichung/ die Waldteilung notwendig ist.

(3) Dem Antrag, ist ein Grundbuchsauszug, der
nicht älter als drei Monate sein darf, und ein Aus-
zug aus dem Grundstücksverzeichnis über die Lie-
g,enschaft anzuschließen. Dem Antrag ist ferner ein
Plan im Sinne des' Liegenschaftsteilungsg.esetzes
oder eine zeichnerische Darstellung in dreifacher
Ausfertigung anzuschließel1J, deren Maßstab nicht
kleiner als der Katastermaßstab sein darf. Weiters

. sind im Antrag dinglich Berechtigte und Pächter der
zu teilenden Liegenschaft anzuführen.

§ 4
(1) Parteien im Sinne des § 8 AVG 1950 sind je-

denfalls

a) die Antragsteller gemäß § 3 Abs. 1 im Umfang
ihres Antragsrechtes,

b) der Waldeig,entümer und der dinglich Berechtigte
an dem zur Teilung beantragten Waldgrund-
stück,

c) der Pächter des Waldg.rundstückes,auf das sich
der Teilungsantrag bezieht.

(2) Im Verfahren über den Antrag ist die Ge-
meinde zu den örtlichen Verhältnissen zu hören.

r•.
§ 5

Werden im Verfahren zivilrechtliche Einwendun-
gen erhoben, so hat die Behörde auf eine gütliche
Einigung der Parteien hinzuwirken. Kommt eine
solche nicht zustande, so sind die Parteien unter
Anführung der nichterlediglten zivilrechtlichen Ein-
wendungen zu deren Austragung auf den Zivil-
rechtsweg zu verweisen.

§ 6
(1) Dem Waldteilung;sbewilligunglsbescheid ist ein

Plan im Sinne des Liegenschaftsteilungsgesetzes zu-
grunde zu legen. Wurde ein solcher Plan nicht be-
reits im Antrag vorgelegt (§ 3 Abs. 3), so hat die
Behörde denjenigen, zu dessen Gunsten die Bewilli-
gung erteilt werden soll, aufzufordern, einen Plan
im Sinne des Liegenschaftsteilungsgesetzes vorzu-
leg.en.
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(2) Im Spruch des Waldteilungsbewilligungsbe-
scheides sind das öffentliche Interesse an der Wald-
teilung und die Maß.nahme anzuführen, zu deren
Verwirklichung die Waldteilung, notwendig ist.

§ 7
(1) Die Waldteilungsbewilligung, ist erforderlichen-

falls unter Bedingungen und Auflagen zu erteilen,
die sicherstellen, daß. die Waldteilung nur zum
Zwecke der Verwirklichung der gemäß § 6 Abs. 2
im Spruch angeführten Maß.nahme erfolglt. Insbeson-
dere ist für die Durchführung der Maßnahme eine
angemessene Frist festzulegen.

(2) Nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 tritt die
Waldteilungsbewillig,ung außer Kraft, wenn die
Maß.nahme, die Anlaß, für die Erteilung der Wald-
teilungs bewilligung war, nicht durchgeführt worden
ist. Wenn der Antragsteller nachweist, daß die Maß-
nahme innerhalb der Frist gemäß Abs. 1 nicht durch-
geführt werden kann, ist auf Grund eines vor ihrem
Ablauf gestellten Antrages die Frist zu verlängern,
wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung ge-
mäß § 2 Abs. 2 weiterhin gegeben sind.

(3) Alle die Wirksamkeit des Waldteilungsbewil~
ligungsbescheides betreffenden Beding;ungen und
Auflag.en sind anläßlich der gmndbücherlichen
Durchführung einer Waldteilung (§ 8) im Grund-
buch ersichtlich zu machen.

(4) Tritt die Waldteilungsbewilligung außer Kraft,
so hat das Grundbuchsgericht auf Antrag der Be-
zirksverwaltungsbehörde die Waldteilung zu lö-
schen und den früheren Grundbuchsstand wieder-
herzustellen. Die Einleitung eines auf Löschung' der
Waldteilung gerichteten Verfahrens durch die Be-
zirksverwaltungsbehörde ist auf deren Antrag im
Grundbuch anzumerken. Die Anmerkung. hat die
Wirkung, daß.. spätere Eintragiung.en die Löschung
nicht hindern.

§ 8
(1) Die Teilung von Waldgrundstücken ist un-

wirksam, wenn die Voraussetzungen nach diesem
Gesetz nicht vorliegen.

(2) Die Teilung eines Waldgrundstückes im Sinne
des § 1 darf erst dann durchgeführt werden, wenn
dem Grundbuchsgericht

1. bei Grundstücken, die im Grenzkataster oder
im Grundsteuerkataster der Benützungsart Wald
zugeordnet sind,
a) ein rechtskräftiger Waldteilungsbewilligungs-

bescheid,.
b) eine Rodungsbewilligung. für diese Grund-

fläche oder
c) ein Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde

glemäß § 5 des Forstgesetzes 1975 mit der
Feststellung, daß. es sich nicht um Wald
handelt,

vorliegt;

2. bei Grundstücken, die im Grenzkataster oder
Grundsteuerkataster der Benützungsart landwirt-
schaftlich genutzte Grundflächeru (wie Acker,
Wiese, Hutweide) oder Alpe zugeordnet sind,
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a) einer der in Z. -1 genannten Bescheide vor-
liegt oder

b) die Bezirksverwaltungsbehörde nicht inner-
halb von sechs Wochen ab dem EinlangeIlJ der
Verständigung durch das Grundbuchsgericht
(Z. 3) mitteilt, daß ein Bescheid gemäß Z. 1
erforderlich erscheint.

3. Das Grundbuchsgericht hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde bei Grundstücken im Sinne der
Z. 2 lit. b von jedem die Teilung, betreffenden
Antrag unter Ang,abe des zu teilenden Grund-
stückes (Gerichtsbezirk, Katastralgemeinde,
Grundstücksnummer) zu verständiglen. Kann
nicht ausgeschlossen werdeIlJ, daß Wald im Sinne
des Forstgesetzes 1975 vorliegt, so hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde dem Grundbuchsge-
richt innerhalb von sechs Wochen ab dem Ein-
langender Verständigung. davon Mitteilung zu
machen. In diesem Falle ist die g,rundbücherliche
Durchführung erst narn Vorliegen eines der in
Z. 1 g.enannten Bescheide zulässig.

(3) Erfolgt die Teilung, eines Waldg.rundstückes
ohne VorliegeIlJ der Voraussetzungen, so ist § 7
Abs. 4 sinngemäß anzuwenden. Nach Ablauf von
drei Jahren ab Eintragung der Waldteilung ins
Grundbuch kann ein solcher Antrag nicht mehr ge-
stellt werden.

§ 9
Wird ein Antrag gemäß § 2 Abs. 1 nicht vom

Waldeigentümer gestellt, so ist die grundbücher-
liche Durchführung, der Teilung des Waldgrund-
stückes nur dann zulässig, wenn derjenig,e, zu des-
sen Gunsten die Waldteilung,sbewilligung erteilt
wurde,gleichzeitig das Eigentumsrecht oder ein
sonstiges nicht nur vorüberg'ehend eingeräumtes
dingliches Recht an dem betreffenden Grundstücks-
teil erwirbt.

§ 10

Wird die Genehmigung eines Rechtsgeschäftes,
das sich auf einen Teil eines Waldgrundstückes be-
zieht, auf Grund des O. ö. Grundverkehrsgesetzes,
LGBl. NI. 53/1975, beantragt, so hat die Grundver-
kehrsbehörde die Genehmigung, zu versag,en, wenn
die Teilung gegeIlJ das Verbot gemäß § 1 diesestDe-
setzes verstoßen würde und eine rechtskräftige
Waldteilungisbewilligung nicht vorliegt.

§ 11
Das Recht auf Anhörung gemäß § 4 Abs. 2 ist eine

Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinden. .


